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Vierte Verordnung* 
über das Dienstsiegel der staatlichen Organe.

— Siegelordnung —
Vom 23. April 1963

Zur Änderung der Siegelordnung vom 14. August 1958 
(GBl. I S. 645) wird folgendes verordnet:

§ 1
Dem § 1 Abs. 6 wird folgender Satz hinzugefügt: 

„Prägesiegel können mit Genehmigung des Mini
sters des Innern ohne Rand hergestellt werden.“

§ 2
Diese Verordnung tritt am 23. April 1963 in Kraft.
Berlin, den 23. April 1963

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Minister des Innern 
S t o p h  M a r o n

Erster Stellvertreter 
des Vorsitzenden 
des Ministerrates

• 3. VO (GBl. П 1961 Nr. 74 S. 439)

Zweite Durchführungsbestimmung* 
zur Reservistenordnung.

Vom 19. April 1963

Auf Grund des § 18 der Reservistenordnung vom
24. Januar 1962 in der Fassung der Anordnung des 
Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokra
tischen Republik vom 13. März 1963 zur Änderung der 
Erfassungs-, der Musterungs- und der Reservistenord
nung (GBl. I S. 5) wird im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen staatlichen Organe 
folgendes bestimmt:

Zu § 1 der Reservistenordnung:
§ 1

(1) Zu den ungedienten Reservisten zählen auch Wehr
pflichtige, die den Fahneneid geleistet, aber an mili
tärischer Ausbildung von weniger als 4 Wochen Reser
vistenwehrdienst oder 6 Wochen aktiven Wehrdienst 
bzw. Wehrersatzdienst teilgenommen haben.

(2) Den gedienten Reservisten sind Wehrpflichtige 
gleichgestellt,

a) die als Soldaten, Unteroffiziere oder Offiziere min
destens 6 Wochen in der ehemaligen Kasernierten 
Volkspolizei oder in der ehemaligen Deutschen 
Grenzpolizei Dienst geleistet haben;

b) die als Wachtmeister, Unterführer oder Offiziere 
mindestens 6 Wochen in den Einsatzkompanien der 
Abschnitte der Transportpolizei Dienst geleistet 
haben und nicht vor dem 1. September 1962 ent
lassen wurden;

c) die als Soldaten, Unteroffiziere oder Offiziere min
destens 2 Jahre in den kasernierten Luftschutz
einheiten des Ministeriums des Innern Dienst ge
leistet haben;

d) die als Wachtmeister, Unterführer oder Offiziere 
mindestens 6 Wochen in der Bereitschaftspolizei 
Dienst geleistet haben, aber bereits vor dem 24. Ja
nuar 1962 entlassen wurden;

e) die als Soldaten, Unteroffiziere oder Offiziere min
destens 6 Wochen Dienst im Ministerium für 
Staatssicherheit geleistet haben, aber vor dem
24. Januar 1962 entlassen wurden.

(3) Zum Wehrersatzdienst im Sinne des § 25 des Wehr
pflichtgesetzes vom 24. Januar 1962 (GBl. I S. 2) gehören 
entsprechend den Beschlüssen des Nationalen Verteidi
gungsrates der Deutschen Demokratischen Republik der 
Dienst

a) im Ministerium für Staatssicherheit,
b) in der Bereitschaftspolizei,
c) in den Einsatzkompahien der Abschnitte der 

Transportpolizei, soweit eine Entlassung nicht vor 
dem 1. September 1962 erfolgte.» 1. DB (GBl. П 1962 Nr. 25 S. 241)


